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RS OGH 1953/4/14 4Ob51/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.1953

Norm

ABGB §1151 IA

Rechtssatz

Daß eine Person ihrerseits Arbeitgeber gegenüber von ihr beschäftigten Arbeiten ist, schließt keineswegs aus, daß sie

selbst wieder zu einem Unternehmer, dem die Arbeit der mittelbaren Arbeitskräfte letztlich zugutenkommen soll, in

arbeitsvertraglichen Beziehungen steht.

Entscheidungstexte
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